
35
1641 April 5 . A
SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND LANDRAT VON SCHWYZ AN SCHULTHEISS

UND RAT VON LUZERN [ALS VORORT DER KATH. ORTE]

EA V 2, 1196 a

"Wir ketten uns üwerem leisten usschreiben der Zesamenkhonfft [Tagsatzung

der kath . Orte ] so in üwere Statt uf erstkhormendten Sonttag gestelt ist , ganz



gern bequermet , wie wir uns versehen , die nechste zu Brunnen gehaltene Con-
2

ferenz [von UR, SZ, OW, ZG und Abtei St . Gallen ] von üch auch nit were us-

gesehlagen wordeyi . Jnsonderlicher Ursachen es dann zemahlen eben auch so wol

umb General als particular wäsen zethuon gewesen . Hetten nun nichts desto we¬

niger wir uns nochmalen resolviert gehabt üch über angeregte üwere beruoffung

ze willfahren , weilen aber der bey uns entzwüschendt ynfallendte grosse

gwalt [= Lands gemeinde ] umb seinen ungwüssen entschlusses willen , hieran die

gelegenheit solcher willfahr uns hinnimbt . Als wollen Jr unser G. L. A. E . uns

wegen unsers usbleibens , entschuldiget undt aber beinebens üch versicheret

halten , dass wir seyen üch in allen möglichsten occasionen bereitwillig . . .

ze Correspondieren " .

1 ) s . EA  7 1192 (Nr . 944 ) , spez . 1193/94 a

Kopie , gleiche Hand wie AH 47/13 - AH 47 , 88 - Blatt 88V leer
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